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RS OGH 1969/12/11 2Ob316/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1969

Norm

ASVG §35 Abs1

ASVG §176 Abs1 Z7

ASVG §333 Abs4

Rechtssatz

Der für einen Krankentransport verantwortliche Lenker eines Krankentransportwagens des Roten Kreuzes ist auch auf

der Rückfahrt nach Ablieferung des Kranken Aufseher im Betrieb. Maßgeblich ist das Merkmal eines Handelns im

Rahmen des betrieblichen Wirkungskreises.
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